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16. Die außerordentlichen Holzausthn'lnngen, .Holz-
föllungen und Verkäufe sollen nicht anders als zufolge
eines Gutachtens der Verwaltungskammern, und auf
tzen Befehl der Central-Forstinspektion, in Gegenwart
des herumreisenden Oberaufsehers geschehen.

17. Der Ertrag der besagten Verkäufe soll von der
Central-Forstinspektion zu Handen der allgemeinen Forst-
fasse bezogen werden.

18- Alle an die Departementer der öffentlichen Bau-
ten, der Brücken und Straßen, der Bergwerke und
Steinbrüche geschehene Lieferungen sollen entweder be-

zahlt, oder von der Central - Forstinspektion jedem die-
ser verschiedenen Departements in den laufenden Prei-
sen auf Rechnung getragen werden, um eine richtige
Kenntniß des Ertrags der Wälder zu erlangen.

Dritter Titel.
iy. Die Oberaufsicht über diese Verwaltung, und

das dahenge Rechnungswesen sol! von einer Central-
Forstiiifpektlon besorget werdm, und zwar in Kraft des
Organisationsgesetzes über die Finanzen, und des izten
Artikels desselben, welcher verordnet, daß der Ertrag
der Nationalwaldungen unmittelbar in den Schaz fiies-
sen, und nicht vorher in die Rechnungen der Verwal?
lungskammern kommen solle.

20. Diese Central - Forstinspektion soll aus zwei
bleibenden und fünf herumreisenden Oberaufsehern be-

stehen.
21. Die Mitglieder dieses Ausschusses solle» von

dem Vollziehungsdirektorium ernannt, und unter den,
durch ihre Kenntnisse und Erfahrungen bis dahin wohl
bekannten Männern gewählt werden.

22. In der Folge der Zeit sotten nur solche Bürger
dazu genommen werden, die die Forstwissenschaft regel-
mäßig erlernt, und in einem Examen Proben iher Fä-
higke-ten gegeben haben.

23. Die dermal noch bestehenden Stellen von Ober-
förstern sollen abgeschaft seyn, sobald diese Crntral-Forst-
Inspektion nicdergesezt seyn wird.

24. Die Centralinspektion soll über alles, was zu-
folge ihrer Verfugungen eingezogen oder ausgegeben

wird, richtige Verzeichnisse und Rechnungen führen.

25. Derselben sintz die Ausgaben wegen derVerwal-
tung des Unterhalts und der Wiederanpflanzung des
Holzes in den Nationalwaldungen aufgetragen.

2y. Dieser Inspektion überhaupt, und den herum-
reisenden Commissairs jedem insbesondere, ist ausdrük-
lich die Aufsicht zu Handhabung der mit dem Besitze der
Nationalwaldungen verbundenen Vorrechten, und die ge-
naueste Wachsamkeit über alle wiederrechtliche Vergrvs-
strung der Nuzmeßungen der Gemeinen oder Parliku-
laren aufgetragen.

27. Zufolge der ihr obliegenden Verantwortlichkeit
ist dieselbe begwältiget, sich allen Neuerungen, die nicht

durch die obersten Gewalten der Republik bewilliget oder
erkannt sind, zu wiedersehen.

28. Die herumreisenden Oberauffthcr sollen verpflich-
tet seyn, alle Jahre die Vereisung der Bezirke zu vollen-
den, über welche sie gegenseitig mit einander übcrein-
kommen werden, und sich jedesmal bei den Holzüberlas-
jungen und Austheilungen, oder Holzfallungen auf Ort
und Stelle zu begeben.

2Y. Der Inspektion ist ausdrüklich aufgetragen alle
Mittel zur Aüfuung der Wälder, zu Besorgung der An-
Pflanzung der Einschläge rc. vorzubereiten und ins Werk
zu setzen.

go. Alle auf die Verwaltung der Wälder Bezug ha-
benden Berichte, alle Gedanken, Vorschläge, Entwür-
fe w. sollen durch dieft Inspektion gehen, um von dem
Finanzminister dem Vollziehungsdirektorium vorgelegt
zu werden.

3l. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt und ange-
schlagen werden, und dem Finanzminister die Vollste-
hung desselben aufgetragen seyn.

Luzern, den 28. Hornung 1799.

Ministerium der Künste und Wissen-
sch a ft e n.

Der Minister der Künste und Wissenschaften
an alle Iünglmae weiche stcy dem steiftli-
chen Lehrberuf, der Arzney - und Wund-
arzneyknttst gewidmet haben.

Freunde und Mitbürger!
Die Stellvertreter unsers Volkes haben Euch von

der unmittelbaren Vertheidigung des Vaterlandes frei
gesprochen, und durch das Gesez vom 14. Februar die
Bedingungen dieser Immunität bestimmt. Ich müßte
besorgen, Euer Ehrgefühl und Euren Patriotismus zu
beleidigen, wenn ich dieses schlechtweg eine Begünsti-
gung nennen wollte, denn dadurch hat das Vaterland
seine Ansprüche aus Euch nur geändert, nicht abgelegt,
und Ihr werdet dieselben willig anerkennen. Das Va-
terland, welches selbst bei den drohendsten Gefahren
von außen, der Sittlichkeit und Aufklarung ihre Stütze
sichert, verdient es, daß der künftige Volksiehrer dop-
pelt thätig seinem Zwek entspreche, sich alle Fertigkeit
des guten Bürgers erwerbe, sie übe und unter seinen

Mitbürgern ausbreite. Bereichert Euch vorzüglich mit
Kenntnissen, durch welche Ihr den Dienst des Vattr-
landes fördern könnet. Indem Ihr nächst den unmit-
telbaren Berufsstudien, den physikalischen und mache-
matischen Zweig Eurer wissenschaftlichen Bildung sorg-
fältig bearbeitet, so wei det Ihr vielleicht selbst an mill-
tarischen Verdiensten für die Rettung des Vaterlandes
Theil nehmen können. Ich schweige von dem Einfluß



den Euer Beispiel, die Macht einer patriotischen Be-
rcdsamkeit, der Ernst der Pflichttreue auf Eure Mirbür-
S er jezt und künftig haben kann. Verdoppelt daher
Euern Fleiß, verdoppelt ihn durch patriotische Zwecke,
und dann werden wir unsern Gesezgebern danken, daß
sie den Wissenschaften ungestörte Muffe sicherten.

Und Ihr, welchen die Gesundheit Eurer Mitbür-
ger einst anvertraut wird, auch Ihr betretet eine Sa-
ehe, welche dem Vaterland wichtig ist. Vielleicht be-

darf es Eurer in Kurzem, um seine Vertheidiger zu
pflegen, und dann werdet Ihr eine heilige Schuld an
dasselbe bezahlen. Wohlan! Traget dieser Eurer Be-
stlMMUNg, schon jezt Rechnung, damit das, was Euch
erlassen zu seyn scheint, ein Capital sey auf Wucher
gelegt, und damit Eure Brüder einer brüderlichen Pste-
ge gewiß, desto weniger es scheuen Wunden zu empfan-
gen für die Sache der Freiheit.

Unsre Geftzgeder ehren die Künste des Friedens,
selbst wenn der Krieg seine Fackel schwingt. Laßt uns
diese Achtung für menschliche Würde erwiedern, indem
wir unsere Bestrebung der Rettung des Vaterlandes
weihen! Frankreichs Gelehrte und Künstler haben ih-
ren Heeren manchen Sieg durch ihre Entdeckungen und
ihren Fleiß vorbereitet, und sie theilen dafür den Ruhm
ihrer siegreichen Nation. Helvecicns Sohne werden
nicht weniger leisten! Ich darf es unsern Mitbürgern
versprechen; die Losung für Alle ist: Liebe des
Vaterlandes:

Der Minister der Wissenschaften.
S t a p f e r.

Oberster Gerichtshof.
Aus dem Protokoll des Obersten Gerichts-

Hofs. Schmu; am ..ten Merz -7^'. In
Gegenwart der Bürger Suppleamen.

Präsident Br. Schnell.
Der Bürger Präsident legt dem Tribunal eine ihm

von dem Bürger Senator Meyer zugekommene Erkla-
rung vor, folgendem Inhalts:

Dasjenige was ich am iz Febr. 1799 im Senat
gesagt, beschrankt sich, so viel ich mich erinnern kann,
auf folgende Worte:

zz Auch ich nehme die Resolution an, aber wenn
schon der große Rath, der Senat und das Direktorium
alles thut, wenn hingegen die Glieder des obersten Ge-
richtshofs nicht auch mitwürken, so ist unsere Sache
umsonst."

Alles aber und wo in den Journalen diese Worte
anders ausgcdrnkt sind erkenne ich m- ,c für meine Re-
den, denn nie war es dabei meine Absicht, di Glieder
des obersten Gerichtshofes auf irgend eine Weise zu öe-
leidigen, um so weniger/ als ich im Gegentheil alle

Mitglieder dieses Tribunals die ich kenne, als rech/
schaffcne und patriotische Männer Hochschatze.

Luzcrn, den z. Merz 1799.

Sign. I. Rudolph Meyer von Arau.
Senator.

Nach Anhörung obiger Deklaration des Bürger
Senators Meyer von Arau vom Merz 1799, beschließt
der Oberste Gerichtshof, daß dieselbe den öffentlichen
Blättern emgcrükt, und zugleich "erklärt werde, daß jene
Verhandlung des obersten Gerichtshofs vom 26. Febr.
welche der helvet. Zeitung No. 51 und andern öffentli:
chen Blättern eingerükt ist, in so fern sie den Bürger
Senator Meyer betrift, als nicht geschehen angesehen
werden soll, und der oberste Gerichtshof m gedachter
Erklärung des Bürger Senator Meyer einen allgemei-
men Beweis der Rechtschaffenheit des Bürger Meyers
antrift, die ihm überall und von jeher zugestanden
worden.

Dem genehmigten Protokoll gleichlautend.
Der Gerichrsschreib. am obersten Gerichtshof.

F. L. H ü r n e r.

Gesezgsbun g.

Grosser Rath, 11. Hornung.
(Fortsezung.)

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das Vollzieh!,nasdirektoxiüm der helvetischen
einen und mttheilöaren Republik, an die
gesezaebeuden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Vollziehunqsdirektorwm hat erfahren, daß

sich in die Art der Rechnungen verschiedener Gerichte
ein Mißbrauch emgeschlichen habe, der wichtig genug
ist, um cuere Aufmerksamkeit zu verdienen.

Das Gesez, welches einem Richter für jede Si:
zung am Ger-cht vier Aranken aussezt, hat nicht be:
stimmt, was derselbe fur seine aussergerichtlichen Va:
kationen, als zu Untersuchung der Rechnungen von
Vormündern, Vergleiche unter Minderjährigen, ört:
liche Besichtigungen (Augenscheine) Schätzungen von
beweglichen und unbeweglichen Gütern, Verstegelun:
gen, Arbeiten in einem Geldstag :c. zu beziehen habe.

Alle diele Vakarionea werden im gleichen An:
schlag von vier Franken auf Rechnung der Nation
getragen und es ist ausgemacht, daß dieses Emolument
von den Partheien nirgends bezahlt wird, wohl aber
ein unendlich geringeres, das im Kanton Leman sogar
kraft des Gesetzes, welches die Beziehung der Emol«
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